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Programm  Bildungsscheck Nordrhein-Westfalen 
Bildungsprämie Bund 

(+ Komponente Spargutschein) 
Bildungsurlaub 

Zielgruppen  Beschäftigte (betrieblicher Zugang nur für KMU, 

max. 249 Beschäftigte) 

 Berufsrückkehrende, Beschäftigte in Elternzeit 

 Existenzgründerinnen und Existenzgründer  

(in den ersten 5 Jahren) 

 Beschäftigte (mind. 15 Stunden Wochenarbeitszeit) 

 Beschäftigte in Elternzeit 

 Beschäftigte u. Selbständige mit mind. 15 Stunden 

Wochenarbeitszeit, die aufstockende Leistungen nach 

SGB II erhalten 

 Beschäftigte 

Förderinhalte Berufliche Weiterbildung Berufliche Weiterbildung Politische oder berufliche Weiterbildung 

Förderkonditionen Obligatorische Beratung 

Anerkannter Weiterbildungsanbieter 

1 Gutschein pro Beschäftigten im Berechtigungsjahr  

Nicht für Beschäftigte im öffentlichen Dienst 

Für Unternehmen max. 20 Bildungsschecks/Jahr 

(Regelung 50 % für besondere 

Beschäftigtengruppen, Ausnahmen für 

Kleinstunternehmen mit max. 10 Beschäftigten) 

Obligatorische Beratung 

Anerkannter Weiterbildungsanbieter 

1 Gutschein pro Beschäftigten/Jahr 

Einkommensgrenze bei der Bildungsprämie: zu 

versteuerndes Einkommen bis 20.000,- € bzw. 40.000,- € 

bei gemeinsamer Veranlagung 

Spargutschein: Entnahme aus einem Ansparguthaben 

nach dem Vermögensbildungsgesetz vor Sperrfristablauf 

zur Weiterbildungsfinanzierung, ohne Einkommensgrenze  

Weiterbildungsveranstaltung muss für 

Bildungsurlaub zugelassen sein 

Beschäftigungsverhältnis Schwerpunkt in 

NRW 

Unternehmen mit min. 10 Beschäftigten 

Beschäftigungsverhältnis seit min. 6 

Monaten 

Nachweis der Teilnahme einreichen 

Förderhöhe 50 % der Weiterbildungskosten, 

max. 500,- € 

50 % der Weiterbildungskosten,  

max. 500,- € 

Max. 5 Tage Bildungsurlaub/Jahr bei 

Weiterzahlung der Arbeitsvergütung 

Eigenanteil Beschäftigte oder Unternehmen 

Für Beschäftigte ist die Finanzierung über 

Spargutschein (siehe Bildungsprämie) möglich 

Beschäftigte, dieser Anteil kann aus einem Sparguthaben 

nach Vermögensbildungsgesetz finanziert werden  

Weiterbildungskosten tragen die 

Beschäftigten 

Fördergeber Land NRW, Ministerium für Arbeit, Integration und 

Soziales 

Bundesministerium für Bildung und Forschung Arbeitgeber (Weiterzahlung des 

Arbeitsentgelts während des 

Bildungsurlaubs) 

Antragsteller Beschäftigte, Berufsrückkehrende oder Unternehmen Beschäftigte Beschäftigte 

Antragsverfahren Beantragung bei einer Bildungsscheck-Beratungsstelle Beantragung bei einer Beratungsstelle für die 

Bildungsprämie 

Antrag beim Arbeitgeber 

Weitere 

Informationen 

www.weiterbildungsberatung-nrw.de 

www.bildungsscheck.nrw.de 

www.bildungspraemie.info 

Informationen zum Weiterbildungssparen 

www.bildungsurlaub.de 

http://www.weiterbildungsberatung-nrw.de/service/bildungsscheck-nrw.html
http://www.weiterbildungsberatung-nrw.de/service/bildungsscheck-nrw.html
http://www.weiterbildungsberatung-nrw.de/service/bildungsscheck-nrw.html
http://www.bildungsscheck.nrw.de/
http://www.bildungspraemie.info/
http://www.bildungspraemie.info/_media/BP_Infoblatt_SG_Nutzer_20012010_BITV.pdf
http://www.bildungsurlaub.de/bildungsurlaub_nrw.html
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Programm  
Aufstiegsfortbildungsförderungsgesetz – AFBG 

(Meister-BAföG) 

Weiterbildung Geringqualifizierter und 

beschäftigter Älterer in Unternehmen 

(WeGebAU) 

Berufsförderung für 

Grundwehrdienstleistende und 

Soldaten auf Zeit 

Zielgruppen  Handwerker(innen) und andere Fachkräfte, die 

über eine nach dem Berufsbildungsgesetz (BBiG) 

oder der Handwerksordnung (HwO) anerkannte, 

abgeschlossene Erstausbildung oder einen 

vergleichbaren Berufsabschluss verfügen  

 Gering qualifizierte Beschäftigte 

 Beschäftigte in KMU ab 45 Jahre 

 Qualifizierte Beschäftigte, deren 

Berufsabschluss/Qualifikation min.  

4 Jahre zurückliegt 

 Soldatinnen und Soldaten  

 auf Zeit 

Förderinhalte Fortbildungsabschluss zu Handwerks- oder 

Industriemeister(inne)n, Techniker(inne)n, 

Fachkaufleuten, Fachkrankenpfleger(inne)n, 

Betriebsinformatiker(inne)n, Programmierer(inne)n, 

Betriebswirt(inn)en  

Berufliche Weiterbildung Berufliche Weiterbildung 

Beratung berufliche Weiterbildung 

Eingliederungsmaßnahmen 

Förderkonditionen Antragstellende dürfen nicht über eine berufliche 

Qualifikation verfügen, die dem angestrebten 

Fortbildungsabschluss mindestens gleichwertig ist (z. 

B. Hochschulabschluss), es muss sich um einen 

Aufstieg handeln. 

Teilnahme an einer nach AZWV (Anerkennungs- 

und Zulassungsverordnung Weiterbildung) 

zugelassenen Weiterbildungsmaßnahme 

Kein Bezug von Kurzarbeitergeld 

Regelungen nach dem SVG 

(Soldatenversorgungsgesetz), Zweiter 

Teil 

Förderhöhe Mischförderung aus Zuschuss und Darlehen, die sich 

nach dem Familienstand und dem 

Familieneinkommen richtet 

100 % der Weiterbildungskosten 

Zuschuss zum Arbeitsentgelt 

Unterschiedliche Förderhöhen und -

zeiten, abhängig von der Länge der 

Dienstzeit 

Eigenanteil Anteil als rückzahlbares Darlehen Kein Eigenanteil Je nach Dienstzeit sowie weiteren 

Bestimmungen des SVG  

Fördergeber Fördertopf Bund und Länder Agentur für Arbeit Bundeswehramt 

Antragsteller Beschäftigte Unternehmen Soldatinnen/Soldaten 

Antragsverfahren Antrag an kommunale Stellen für 

Ausbildungsförderung 

Antrag beim Arbeitgeberservice der zuständigen 

Agentur für Arbeit 

Antrag an das zuständige 

Kreiswehrersatzamt 

Weitere 

Informationen 

www.meister-bafoeg.info 

Broschüre Meister-BAföG 

www.arbeitsagentur.de 

Faltblatt WeGebAU 

Broschüre Aus- u. Weiterbildung bei der 

Bundeswehr 

Soldatenversorgungsgesetz 
 
 

 

http://www.meister-bafoeg.info/de/102.php
http://www.meister-bafoeg.info/de/102.php
http://www.terrwv.bundeswehr.de/portal/a/terrwv/aufgaben/wehrersatz/wasistei/ubersicht
http://www.meister-bafoeg.info/
http://www.bmbf.de/pub/das_neue_afbg-flyer.pdf
http://www.arbeitsagentur.de/nn_27794/zentraler-Content/A05-Berufl-Qualifizierung/A052-Arbeitnehmer/Allgemein/Arbeitgeberinformationen-FbW.html
http://www.arbeitsagentur.de/zentraler-Content/Veroeffentlichungen/Sonstiges/Programm-WeGebAU.pdf
http://mil.bundeswehr-karriere.de/resource/resource/MzEzNTM4MmUzMzMyMmUzMTM1MzMyZTM2MzEzMDMwMzAzMDMwMzAzMDY3NmU3Nzc1NmI3MDYxMzQyMDIwMjAyMDIw/ausbildung.pdf
http://mil.bundeswehr-karriere.de/resource/resource/MzEzNTM4MmUzMzMyMmUzMTM1MzMyZTM2MzEzMDMwMzAzMDMwMzAzMDY3NmU3Nzc1NmI3MDYxMzQyMDIwMjAyMDIw/ausbildung.pdf
http://bundesrecht.juris.de/svg/index.html
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Programm  

Qualifizierung für Beschäftigte in 

Unternehmen des Güterkraftverkehrs mit 

schweren Nutzfahrzeugen 

Qualifizierung während des Bezugs von 

Kurzarbeitergeld 

Qualifizierung während des Bezugs von 

Transferkurzarbeitergeld 

Zielgruppen  Beschäftigte Güterkraftverkehr  Beschäftigte  Bezieher(innen) von Transfer-Kurzarbeitergeld 

Förderinhalte Berufliche Weiterbildung Berufliche Weiterbildung Berufliche Weiterbildung 

Förderkonditionen Förderung von allgemeinen beruflichen und 

spezifischen beruflichen Weiterbildungen im 

Güterkraftverkehr 

Sonderkonditionen für Großunternehmen 

Bezug von Kurzarbeitergeld 

Begründung des Qualifizierungsbedarfs durch den 

Arbeitgeber 

Nach AZWV zugelassene Weiterbildung, Ausnahmen 

sind möglich 

Bezug von Transferkurzarbeitergeld 

Begründung des Qualifizierungsbedarfs durch den 

Arbeitgeber 

Meldung als Arbeitssuchender 

Nach AZWV zugelassene Weiterbildung 

Förderhöhe Allgemeine berufliche Weiterbildung: Zuschüsse bis 

zu 60 %  

Beschäftigte in kleinen und mittlere Unternehmen, 

welche die KMU-Kriterien der EU-Kommission 

erfüllen, Zuschuss bis zu 70 % der 

zuwendungsfähigen Kosten  

Spezifische berufliche Weiterbildung: 

Zuschüsse bis 25 %, KMU bis 35 % 

Die Höhe der Förderung ist abhängig von der Art 

der Qualifizierung, der Betriebsgröße und dem 

förderungsfähigen Personenkreis 

Die Höhe der Förderung ist abhängig von der Art 

der Qualifizierung, der Betriebsgröße und dem 

förderungsfähigen Personenkreis 

Der abgebende Arbeitgeber muss sich in einem 

angemessenen Umfang an den Kosten beteiligen 

Eigenanteil Übernahme durch das Unternehmen Übernahme durch das Unternehmen In der Regel Übernahme durch das abgebende 

Unternehmen 

Fördergeber Bundesministerium für Verkehr, Bau- und 

Stadtentwicklung 

Agentur für Arbeit Agentur für Arbeit 

Antragsteller Unternehmen Unternehmen Unternehmen 

Antragsverfahren Antrag an das Bundesamt für Güterverkehr Antragstellung bei der zuständigen Agentur für 

Arbeit 

Antragstellung bei der zuständigen Agentur für 

Arbeit 

Weitere 

Informationen 

www.bag.bund.de  www.arbeitsagentur.de 

Merkblatt-Quali-Kurzarbeitergeld 

www.arbeitsagentur.de 

Merkblatt-Quali-Transferkurzarbeitergeld 
 
 

http://www.bag.bund.de/DE/Navigation/Foerderprogramme/AW/AW_2012/aw12_node.html
http://www.arbeitsagentur.de/nn_186358/zentraler-Content/A05-Berufl-Qualifizierung/A052-Arbeitnehmer/Allgemein/Foerderung-Qualimassnahmen-ESF.html
http://www.arbeitsagentur.de/zentraler-Content/Veroeffentlichungen/Merkblatt-Sammlung/MB-Qualifizierung-Kurzarbeitergeldbezieher-Arbeitnehmer.pdf
http://www.arbeitsagentur.de/nn_186358/zentraler-Content/A05-Berufl-Qualifizierung/A052-Arbeitnehmer/Allgemein/Foerderung-Qualimassnahmen-ESF.html
http://www.arbeitsagentur.de/zentraler-Content/Veroeffentlichungen/Merkblatt-Sammlung/MB-Qualifizierung-Bezug-Transferkurzarbeitergeld-AN.pdf
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Programm  
Aufstiegsstipendium für ein 

Hochschulstudium 
Begabtenförderung berufliche Bildung 

Begabtenförderung berufliche Bildung 

Gesundheitsberufe 

Zielgruppen  Beschäftigte mit besonders erfolgreich 

absolvierter Berufsausbildung und mindestens 

zweijähriger Berufserfahrung 

 Beschäftigte mit dualer Berufsausbildung  Beschäftigte der Gesundheitsbranche 

Förderinhalte Erststudium, in Vollzeit oder berufsbegleitend  Berufliche Weiterbildungsmaßnahmen 

Berufsbegleitendes Studium, das fachlich auf der 

Berufsausbildung aufbaut 

Teilnahme an beruflichen 

Weiterbildungsmaßnahmen 

Förderkonditionen Erfüllung der Voraussetzungen für das Kriterium 

„besonders erfolgreich“ 

Die Förderung erfolgt in Form eines Stipendiums 

Das zweite Fachsemester darf noch nicht 

abgeschlossen sein 

Ohne Altersbegrenzung 

Berufsanfänger(innen) nach dualer 

Berufsausbildung 

Max. Alter 28 Jahre 

Erfüllung der Kriterien "begabt" 

Berufsanfänger(innen) Gesundheitsberufe 

Max. Alter 28 Jahre 

Erfüllung der Kriterien "begabt" 

Förderhöhe Für Studierende im Vollzeitstudium monatlich 650,- 

EUR, Büchergeld und Betreuungspauschale für 

Kinder, für Studierende im berufsbegleitenden 

Studiengang ab Januar 2012 jährlich 2.000,- EUR 

für Maßnahmekosten 

Zuschüsse von insgesamt 6.000,- EUR für 

förderfähige Weiterbildungen, jährlich 2.000,- EUR 

bei einem Eigenanteil von höchstens 180,- EUR pro 

Jahr 

Zuschüsse von insgesamt 6.000,- EUR für 

förderfähige Weiterbildungen, 

jährlich 2.000,- EUR – bei einem Eigenanteil von 

höchstens 180,- EUR pro Jahr 

Eigenanteil Beschäftigte/Studierende Übernahme durch Beschäftigten/Unternehmen Übernahme durch Beschäftigten/Unternehmen 

Fördergeber Bundesministerium für Bildung und Forschung Bundesministerium für Bildung und Forschung Bundesministerium für Bildung und Forschung 

Antragsteller Beschäftigte/Studierende Beschäftigte Beschäftigte 

Antragsverfahren Antrag an die Stiftung Begabtenförderungswerk 

berufliche Bildung  

Antragsstellung an die Institution, bei der das 

Berufsausbildungsverhältnis eingetragen ist bzw. 

war. 

Antrag an die Stiftung Begabtenförderungswerk 

berufliche Bildung 

Weitere 

Informationen 

Förderdatenbank 

www.sbb-stipendien.de 

www.sbb-stipendien.de www.sbb-stipendien.de 

 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.foerderdatenbank.de/Foerder-DB/Navigation/Foerderrecherche/suche.html?get=838931f912d3561184cc6d4f9e0a6080;views;document&doc=5010&pos=box#box
http://www.begabtenfoerderung.de/Aufstiegsstipendium.194.0.html
http://www.begabtenfoerderung.de/Aufstiegsstipendium.194.0.html
http://www.sbb-stipendien.de/weiterbildungsstipendium/bewerbung/gesundheitsfachberufe.html
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Programm  
Bildungsgutschein der Agentur für Arbeit 

für Beschäftigte 

 

Steuerliche Vergünstigungen für berufliche 

Weiterbildung 

Zielgruppen  Von Arbeitslosigkeit bedrohte Beschäftigte 

 Beschäftigte über 45 in KMU (max. 249 

Vollzeitbeschäftigte) deren Qualifizierung 

veraltet ist oder ohne Berufsausbildung 

 Beschäftigte unter 45 in KMU, bei 50 % 

Beteiligung des Arbeitgebers 

Die Kosten für eine berufliche Weiterbildung 

können bei der Steuererklärung geltend gemacht 

werden.  

 

Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer können bis 

zu einem Betrag von 1.000 Euro pro Jahr die 

Werbungskostenpauschale in Ansatz bringen, 

ohne dass die Ausgaben nachzuweisen sind. 

Kosten, die über diesen Betrag hinausgehen, sind 

voll absetzbar, wenn es sich um eine berufliche 

Weiterbildung handelt. 

 

Zu den Weiterbildungskosten zählen: 

 Kursgebühren oder Honorare für Tagungen, 

Prüfungen, Lehrgänge 

 Verpflegungsmehraufwendungen  

 Fahrten zur Weiterbildungsstätte, bei 

modularen Angeboten für jedes Modul 

 Übernachtungskosten  

 Kosten für Arbeitsmittel z. B. Fachliteratur 

oder Verbrauchsmaterial 

 ggf. Fahrten zu Lerngruppen 

 ggf. doppelte Haushaltsführung 

 ggf. Bürokosten  

Förderinhalte Förderung einer beruflichen Weiterbildung 

Förderkonditionen In den letzten 4 Jahren an- bzw. ungelernt be-

schäftigt oder Pflege-/Erziehungszeiten 

Freistellung von der Arbeit für die Weiterbildung 

bei Fortzahlung des Arbeitsentgelts 

§§ 82 und 131a SGB III 

Förderhöhe Weiterbildungskosten, Fahrtkosten, Kinderbetreu-

ungskosten, Kosten für auswärtige Unterbringung 

/ Evtl. Zuschuss für Arbeitgeber  

Eigenanteil Ohne Eigenanteil bzw. 50 % Förderung durch 

Arbeitgeber (je nach Fallgestaltung) 

Fördergeber Agentur für Arbeit, Grundsicherungsträger 

Antragsteller Beschäftigte 

Antragsverfahren Antragstellung bei zuständiger Agentur für Arbeit 

oder dem Grundsicherungsträger 

Weitere 

Informationen 

Merkblatt Nr. 6 der Agentur für Arbeit, Stand 

Januar 2011 

Bundesministerium für Arbeit und Soziales 

Gesetz zur Verbesserung der 

Eingliederungschancen am Arbeitsmarkt 

(27.12.2011) 

Informationsbroschüre des 

Bundesfinanzministeriums zu Einkommen- u. 

Lohnsteuer 

Steuertipps für alle (Finanzministerium NRW)  

 

http://www.arbeitsagentur.de/zentraler-Content/Veroeffentlichungen/Merkblatt-Sammlung/MB6-Foerd-der-berufl-Weiterbildung-f-AN.pdf
http://www.arbeitsagentur.de/zentraler-Content/Veroeffentlichungen/Merkblatt-Sammlung/MB6-Foerd-der-berufl-Weiterbildung-f-AN.pdf
http://www.bmas.de/DE/Themen/Aus-und-Weiterbildung/Weiterbildung/inhalt.html
http://www.bmas.de/SharedDocs/Downloads/DE/gesetz-ampi-bgbl.pdf?__blob=publicationFile
http://www.bmas.de/SharedDocs/Downloads/DE/gesetz-ampi-bgbl.pdf?__blob=publicationFile
http://www.bmas.de/SharedDocs/Downloads/DE/gesetz-ampi-bgbl.pdf?__blob=publicationFile
http://www.bundesfinanzministerium.de/nn_37492/DE/BMF__Startseite/Service/Broschueren__Bestellservice/Steuern/20100__a__Einkommen__Lohnsteuer__lang,templateId=raw,property=publicationFile.pdf
http://www.bundesfinanzministerium.de/nn_37492/DE/BMF__Startseite/Service/Broschueren__Bestellservice/Steuern/20100__a__Einkommen__Lohnsteuer__lang,templateId=raw,property=publicationFile.pdf
http://www.bundesfinanzministerium.de/nn_37492/DE/BMF__Startseite/Service/Broschueren__Bestellservice/Steuern/20100__a__Einkommen__Lohnsteuer__lang,templateId=raw,property=publicationFile.pdf
http://www.bundesfinanzministerium.de/nn_37492/DE/BMF__Startseite/Service/Broschueren__Bestellservice/Steuern/20100__a__Einkommen__Lohnsteuer__lang,templateId=raw,property=publicationFile.pdf
https://broschueren.nordrheinwestfalendirekt.de/herunterladen/der/datei/110505-alle-web-pdf/von/steuertipps-fuer-alle-steuerzahlenden-2011/vom/finanzministerium/742

